
nis des Bezirksschulrates eingegriffen, beim Minister für 
Volksbildung einen Antrag auf Relegierung des Ju
gendlichen von der EOS zu stellen. Die Entscheidung 
darüber, ob ein straffällig gewordener Schüler einer 
EOS weiterhin zum Besuch einer derartigen Schule für 
würdig befunden wird oder ob sich im Hinblick auf die 
Schwere seiner Straftat und des darin zum Ausdruck 
kommenden Mißbrauchs des Vertrauens eine Relegie
rung erforderlich macht, obliegt allein den Organen der 
Volksbildung. Es ist daher nicht zulässig, eine Bewäh
rungsverurteilung mit der Auflage zu verbinden, die 
Schule mit dem Abitur zu beenden.
Insoweit verletzt das Urteil des Kreisgerichts das Ge
setz durch unrichtige Anwendung des § 72 Abs. 1 StGB, 
so daß es auf den Kassationsantrag des Präsidenten in 
Übereinstimmung mit der Auffassung des Vertreters 
des Generalstaatsanwalts hinsichtlich der mit der Be
währungsverurteilung verbundenen Auflage aufzu
heben war.

§ 16 Abs. 1 StVO; § 222 StPO.
1. Das Wenden von Fahrzeugen im öffentlichen Stra
ßenverkehr schafft erhöhte Gefahrenmomente, da es 
eine besondere Art der Fahrtrichtungsänderung dar
stellt.
Ein wendender Kraftfahrer ist gegenüber dem Gegen
verkehr — ähnlich einem Linksabbieger — wartepflich
tig. Er darf die Fahrbahn erst dann kreuzen, wenn er 
mit Sicherheit erwarten kann, daß er sich auf der Ge
genfahrbahn eingereiht hat, bevor der entgegenkom
mende Verkehr die Einordnungsstelle erreicht. Das 
setzt voraus, daß der Wendende nicht nur den Nach
folgeverkehr, sondern insbesondere auch den Gegen
verkehr ständig im Auge behalten muß, um seine Fahr
weise danach einzurichten.
2. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die nicht in 
die gerichtliche Beweisaufnahme eingegangen sind, 
dürfen nicht in das Urteil übernommen werden.
OG, Urt. vom 10. August 1972 - 3 Zst 27/72.

Der Angeklagte befuhr am 6. August 1971 gegen 13 Uhr 
mit dem betriebseigenen Barkas die als Haupt- und 
Schnellstraße ausgeschilderte F 1 von G. in Richtung M. 
In G. wollte er auf der 8 m breiten Straße wenden. Er 
fuhr an die rechte Straßenseite, vergewisserte sich über 
den nachfolgenden und entgegenkommenden Verkehr 
und leitete das Wendemanöver ein* da ihm ein in 
173 m Entfernung entgegenkommendes Zweiradfahr
zeug weit genug entfernt erschien. Als er die Fahrbahn
mitte überfahren hatte, prallte das ihm entgegenkom
mende Krad gegen sein Fahrzeug. Der Kradfahrer hatte 
in einer Entfernung von etwa 55 m wahrgenommen, 
daß der Angeklagte seine Fahrbahn überqueren wollte, 
und leitete deshalb die Vollbremsung ein. Dadurch 
blockierte das Hinterrad; das Krad kam ins Schleudern 
und im Sturz prallte es rutschend gegen den Barkas. 
Der Kradfahrer B. und sein Bruder erlitten schwere 
Verletzungen, und es entstand beträchtlicher Sach
schaden.
Das Kreisgericht hat den Angeklagten von dem ihm mit 
der Anklage und dem Eröffnungsbeschluß zur Last ge
legten Vergehen wegen Herbeiführung eines schweren 
Verkehrsunfalls freigesprochen und den Schaden
ersatzantrag des Zeugen B. als unzulässig abgewie
sen.
Der Präsident des Obersten Gerichts hat die Kassation 
dieses Urteils zuungunsten des Angeklagten beantragt 
und Verletzung des Gesetzes durch Nichtanwendung 
des § 196 Abs. 1 und 2 StGB gerügt. Der Antrag führte 
zur Aufhebung des Urteils und zur Zurückverweisung 
der Sache an das Kreisgericht.

Aus den G r ü n d e n :
Das Wenden von Fahrzeugen im öffentlichen Straßen
verkehr schafft erhöhte Gefahrenmomente, da es eine 
besondere Art der Fahrtrichtungsänderung darstellt. 
Dabei trägt der Fahrzeugführer eine große Verantwor
tung. Dieser Verantwortung entspricht die Bestimmung 
des § 16 Abs. 1 StVO, nach der das Wenden nur erfolgen 
darf, wenn andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht 
gefährdet werden. Daraus folgt, daß ein wendender 
Kraftfahrer gegenüber dem Gegenverkehr — ähnlich 
einem Linksabbieger — wartepflichtig ist und die Fahr
bahn erst dann kreuzen darf, wenn er mit Sicherheit 
erwarten kann, daß er sich auf der Gegenfahrbahn be
reits eingereiht hat, bevor der entgegenkommende Ver
kehr die Einordnungsstelle erreicht. Das setzt aber wei
ter voraus, daß der Wendende nicht nur den Nachfolge
verkehr,'sondern insbesondere auch den Gegenverkehr 
ständig im Auge behalten muß, um seine Fahrweise 
danach einzurichten.
Die unter diesen Gesichtspunkten erfolgte Überprüfung 
des Urteils des Kreisgerichts anhand des Protokolls der 
Hauptverhandlung läßt, unbeschadet einer notwendigen 
weiteren Sachaufklärung, bereits jetzt die Schlußfolge
rung zu, daß der Angeklagte seine sich aus § 16 Abs. 1 
StVO ergebenden Pflichten verletzt hat. Er hat auf 
einer Schnellstraße mit einer Geschwindigkeit von 
15 km/h gewendet, obgleich er bereits erkannt hatte, 
daß ihm in einer Entfernung von seiner Schätzung nach 
200 m ein Zweiradfahrzeug entgegen kam, auf das er 
nicht weiter achtete. Ob es sich dabei um ein schnelles 
Krad oder ein langsamer fahrendes Moped handelte, 
konnte er seinen eigenen Einlassungen zufolge zunächst 
nicht wahrnehmen. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, 
seinen Entschluß, zu wenden, in die Tat umzusetzen. 
Als er dann feststellte, daß das Krad doch schneller 
war, als er zunächst angenommen hatte, hielt er sein 
Fahrzeug nicht etwa an, um das schnellere Krad Vor
fahren zu lassen, wie das seine Pflicht gewesen wäre, 
sondern rollte langsam weiter.
Aus dem objektiven Unfallgeschehen sowie aus den 
eigenen Einlassungen des Angeklagten in der Haupt
verhandlung geht daher eindeutig hervor, daß er seine 
ihm nach § 16 Abs. 1 StVO obliegende Pflicht verletzt 
hat und daß diese Pflichtverletzung auch ursächlich für 
das Unfallgeschehen war. Zugleich ergibt sich hieraus, 
daß die Pflichtverletzung auf einer fehlenden Bereit
schaft des Angeklagten zur vollen Auseinandersetzung 
mit der konkreten Verkehrssituation und damit auf 
verantwortungsloser Gleichgültigkeit im Sinne des § 8 
Abs. 2 StGB beruht:
Fehlerhaft ist die Auffassung des Kreisgerichts, ursäch
lich für den schweren Verkehrsunfall sei nicht das Ver
halten des Angeklagten, sondern das des Zeugen B., 
der mit einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h 
gefahren sein müsse. Abgesehen davon, daß eine der
artige Formulierung nicht exakt ist, findet die insoweit 
im Urteil getroffene Feststellung keine Stütze im Be
weisergebnis. Der Zeuge B. hat in der Hauptverhand
lung die von ihm gefahrene Geschwindigkeit mit etwa 
55 bis 60 km/h angegeben und zur Begründung vorge
tragen, daß er im zweiten Gang gefahren sei, mit wel
chem er keine 70 km/h fahren könne. Der Angeklagte 
hat die Fahrweise des Zeugen als „schnell“ bezeichnet 
und auf 70 km/h geschätzt.
Da das Kreisgericht in der Hauptverhandlung keine an
deren Beweise erhoben hat, durfte es seiner Entschei
dung nicht eine vom Zeugen angeblich gefahrene Ge
schwindigkeit von mehr als 80 km/h zugrunde legen. 
Die im Urteil hierzu vorgenommene, in der Hauptver
handlung nicht erörterte rechnerische Ermittlung dieser 
angeblichen Geschwindigkeit hält einer kritischen Nach
prüfung nicht stand. Das Kreisgericht ist hierbei zu-
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